	Für die Stempelmarke:

siehe Eigenerklärung
im vorliegenden Vordruck
	An die
Autonome Provinz Bozen – Südtirol
Amt für Innovation und Technologie 34.1

Mittels PEC zu übermitteln: von der PEC-Adresse des Antragstellers (oder vom jeweiligen Ermächtigten) an die PEC-Adresse innovation.innovazione@pec.prov.bz.it





BEIHILFEANSUCHEN
MASSNAHMEN DES LANDES SÜDTIROL
ZUR FÖRDERUNG DER WIRTSCHAFT UND DER PRODUKTIVITÄT
(im Sinne des Landesgesetzes vom 28. November 1973, Nr. 79, in geltender Fassung und der entsprechenden Anwendungsrichtlinien – Beschluss Nr. 494 vom 07.07.2020 in geltender Fassung - PERIPHERE GEBIETE)




Einreichtermin: innerhalb 31. Januar eines jeden Jahres




Der/Die Unterfertigte

	Vorname      
	Nachname      

	Geboren am (TT/MM/JJJJ)      
	in (Ort, Provinz, Staat)      



als gesetzliche/r Vertreter/in des Verbandes oder der Körperschaft

	Bezeichnung      



	mit Sitz:
	|_| (ankreuzen) in der Provinz Bozen
	|_| (ankreuzen) außerhalb der Provinz Bozen

	Str. / Platz      
	Nr.      

	PLZ      
	Gemeinde      

	Provinz      
	Staat      

	Telefon      
	Fax      
	Mobil      

	PEC      
	E-Mail      
	Webseite      

	Steuernummer (alle 11 oder 16 Felder ausfüllen)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MwSt.-Nr. (alle 11 Felder ausfüllen)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ansprechperson für das vorliegende Ansuchen:

	Vorname      
	Nachname      

	Telefon      
	Mobil      
	E-Mail      



ersucht um

Gewährung einer Förderung im Sinne des oben genannten Landesgesetzes für folgende Initiative:


BESCHREIBUNG DER INITIATIVE

	Titel der Initiative:      



	Kurze Beschreibung der Initiative:      



	Zielsetzung der Initiative:      



	Standort der Initiative:      



	Beginn (TT/MM/JJJJ):      
	Ende (TT/MM/JJJJ):      







ANLAGEN

Der/Die Unterfertigte legt dem vorliegenden Beihilfeantrag folgende Unterlagen, welche Bestandteil des Antrages sind, bei:
· Anlage 1 – Kostenvoranschläge oder detaillierte Kostenaufstellung
· Anlage 2 – Beschreibung der Initiative, mit Angabe der Ziele, der Auswirkungen und Folgen für die jeweiligen Wirtschaftssektoren


ZEITPLAN UND KOSTENAUFSTELLUNG

	
	
	2025 (Euro)
	2026 (Euro)

	Vergütungen für das Personal, welches für die Durchführung der Projekte eingesetzt wird
	     
	     

	Vergütungen für Berater/innen, Referenten/Referentinnen, Ausbilder/innen und Tutoren/Tutorinnen (max 800,00 Euro pro Tag)
	     
	     

	Ausgaben für Informations- und PR-Material, Übersetzungen
	     
	     

	Ausgaben für die Webseitengestaltung und -betreuung
	     
	     

	Mietkosten für technische Ausstattung
	     
	     



	
	2025 (Euro)
	2026 (Euro)

	SUMME PRO JAHR
	     
	     

	Betriebskosten (max. 20% auf die oben angegebene Summe)
	     
	     

	SUMMEN 2025 UND 2026
	     
	     

	GESAMTSUMME DER KOSTEN
	     



	FINANZIERUNGSPLAN

	an das Amt für Innovation und Technologie angeforderter Beitrag
	      Euro

	an die Gemeinde       angeforderter Beitrag
	      Euro

	Andere Einnahmen:      
	      Euro



Im obigen Zeitplan ist die Planung der Initiativen für einzelne Kalenderjahre mit den jeweiligen Kosten anzugeben. Gemäß den Bestimmungen zur Harmonisierung der Haushalte (Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 118/2011 sowie Landesgesetz Nr. 1/2002) sind die Antragsteller im Falle der Genehmigung des Antrags verpflichtet, das Projekt gemäß dem hier angegebenen Zeitplan durchzuführen und dabei die für jedes Kalenderjahr geplanten Zeiten und Kosten einzuhalten.


ERSATZERKLÄRUNGEN DER BEEIDETEN BEZEUGUNGSURKUNDE[footnoteRef:1] [1:  Die Ersatzerklärung der beeideten Bezeugungsurkunde laut Art. 47 des DPR 445/2000 unterliegt geeigneten Überprüfungen laut Art. 71 desselben DPR.] 


[bookmark: _Hlk511899486]Der/Die Unterfertigte ist darüber informiert, dass die im Zuge der folgenden Ersatzerklärungen der beeideten Bezeugungsurkunde nicht der Wahrheit entsprechenden Angaben und gefälschten Unterlagen gemäß den Artikeln 75 und 76 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28.12.2000, Nr. 445 sowie Art. 2/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, strafrechtlich verfolgt werden können und den Widerruf der Beihilfe aufgrund einer Falscherklärung zur Folge haben; außerdem nimmt der/die Unterfertigte die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zur Kenntnis.



Der/Die Unterfertigte erklärt,
im Sinne des gesetzesvertretenden Dekrets vom 21. November 2007, Nr. 231 und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen[footnoteRef:2] [2:  Begriffsbestimmung von „Wirtschaftlicher Eigentümer“ (Gesetzesvertretendes Dekret vom 21. November 2007, Nr. 231 und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen)
Art. 1 Begriffsbestimmungen
pp) Wirtschaftlicher Eigentümer: die natürliche(n) Person(en), die nicht der Kunde ist (sind), in deren Interesse oder in deren Auftrag die dauerhafte Beziehung letztlich begründet, die berufliche Dienstleistung erbracht oder das Geschäft letztlich getätigt wird;
Art. 20 Kriterien zur Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentums von Kunden, die keine natürlichen Personen sind
2. Für den Fall, dass es sich beim Kunden um eine Kapitalgesellschaft handelt:
der Besitz einer Beteiligung von mehr als 25 Prozent am Kapital des Kunden, die von einer natürlichen Person gehalten wird, ist ein Hinweis auf eine direkte Beteiligung;
eine Beteiligung von mehr als 25 % am Kapital des Kunden, die über Tochtergesellschaften, Treuhandgesellschaften oder Intermediäre gehalten wird, ist ein Hinweis auf eine indirekte Beteiligung.
3. Lässt sich anhand der Eigentumsverhältnisse nicht eindeutig feststellen, welche natürliche(n) Person(en) direkt oder indirekt Eigentümer der Einrichtung ist (sind), so gilt/gelten als wirtschaftlicher Eigentümer die natürliche(n) Person(en), die die Einrichtung letztlich kontrolliert (kontrollieren), und zwar aufgrund von:
Kontrolle über die Mehrheit der in der ordentlichen Hauptversammlung ausübbaren Stimmen;
Kontrolle über genügend Stimmen, um eine vorwiegende Einflussnahme in der Hauptversammlung auszuüben;
Bestehen besonderer vertraglicher Bindungen, die die Ausübung einer vorwiegenden Einflussnahme ermöglichen.
5. Lässt sich anhand der in den vorstehenden Absätzen genannten Kriterien nicht zweifelsfrei feststellen, wer der wirtschaftliche Eigentümer ist, so gilt/gelten als wirtschaftlicher Eigentümer die natürliche(n) Person(en), die gemäß ihrer jeweiligen organisatorischen oder satzungsmäßigen Struktur die gesetzliche Vertretungs-, Verwaltungs- oder Leitungsbefugnis für das Unternehmen oder den Kunden innehat (haben), mit Ausnahme der natürlichen Person.] 


|_| der/die einzige wirtschaftliche Eigentümer/in des Unternehmens zu sein
oder
|_| dass der/die wirtschaftliche Eigentümer/in des Unternehmens gemäß Art. 20 Absatz 3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 21. November 2007, Nr. 231 und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen, nachstehend angeführt ist (siehe nachstehende Daten) [die natürliche(n) Person(en), die über die Verwaltungs- oder Leitungsbefugnisse der Gesellschaft verfügt (verfügen) und die unter den Buchstaben a, b oder c des genannten Artikels genannten Anforderungen erfüllen]
oder
|_| dass der/die wirtschaftliche Eigentümer/in des Unternehmens gemäß Art. 20 Absatz 5 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 21. November 2007, Nr. 231 und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen, nachstehend angeführt ist (siehe nachstehende Daten) [die natürliche(n) Person(en), die über die Verwaltungs- oder Leitungsbefugnisse der Gesellschaft verfügt (verfügen)]
oder
|_| der/die wirtschaftliche Eigentümer/in des Unternehmens zu sein, zusammen mit (siehe nachstehende Daten)
oder
|_| nicht der/die wirtschaftliche Eigentümer/in des Unternehmens zu sein. Der/Die wirtschaftliche Eigentümer/in des Unternehmens ist siehe nachstehende Daten

Wirtschaftliche/r Eigentümer/in
	Vorname      
	Nachname      

	Geboren am (GG/MM/AAAA)      
	in (Ort, Gemeinde, Provinz, Staat)      

	Steuernummer      

	wohnhaft in:
	Str. / Platz      
	n.      

	PLZ      
	Gemeinde      
	Provinz      
	Staat      




FRISTEN FÜR DIE ABRECHNUNG

· Der Begünstigte muss die Ausgaben im Zusammenhang mit den gewährten Beiträgen bis zum Ende des Jahres abrechnen, das auf die Gewährungsmaßnahme oder auf die Anlastung der Ausgabe folgt, falls letztere später erfolgt.
· Im Fall von Initiativen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, muss der Begünstigte die getätigten Ausgaben bis zum Ende des Jahres abrechnen, das auf jenes folgt, auf das sich die einzelnen Initiativen des zeitlichen Ablaufplans beziehen.
· Verstreichen die Fristen laut den oben angeführten Punkten und ist die Abrechnung der Ausgabe aus Verschulden des Begünstigten nicht erfolgt, widerruft der zuständige Abteilungsdirektor/die zuständige Abteilungsdirektorin den Beitrag. Aus schwerwiegenden und gerechtfertigten Gründen kann eine Fristverlängerung von bis zu einem weiteren Jahr gewährt werden, nach deren Ablauf der Beitrag automatisch als widerrufen gilt.


EIGENERKLÄRUNG: STEMPELMARKE

Der/Die Unterfertigte erklärt,
am       die Stempelmarke in Höhe von 16,00 Euro mit dem eindeutigen elektronischen Code       erworben zu haben und diese ausschließlich für das vorliegende Beihilfeansuchen zu verwenden sowie diese für 3 Jahre, im Sinne des Art. 37 des DPR Nr. 642 von 1972, aufzubewahren.



Der/Die gesetzliche/r Vertreter/in des Unternehmens ist sich über die strafrechtlichen Sanktionen laut Art. 76 des DPR 445 vom 28. Dezember 2000 im Fall von Falscherklärungen bewusst.



	Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016

	Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung: Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen, Silvius-Magnago-Platz Nr. 4, Landhaus 3a, 39100, Bozen, E-Mail: generaldirektion@provinz.bz.it, PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.

	Datenschutzbeauftragte (DSB): Die Kontaktdaten der DSB der Autonomen Provinz Bozen sind folgende: Autonome Provinz Bozen, Landhaus 1, Organisationsamt, Silvius-Magnago-Platz Nr. 1, 39100 Bozen; E-Mail: dsb@provinz.bz.it; PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.

	Zwecke der Verarbeitung: Die übermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer Form, für institutionelle Zwecke in Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren verarbeitet, zu dessen Abwicklung sie im Sinne vom Landesgesetz vom 28. November 1973, Nr. 79 angegeben wurden. Die mit der Verarbeitung betraute Person ist der Direktor/die Direktorin pro tempore der Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen an seinem/ihrem Dienstsitz. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Wird die Bereitstellung der Daten verweigert, können die eingegangenen Anträge und Anfragen nicht bearbeitet werden.

	Mitteilung und Datenempfänger: Die Daten können folgenden anderen öffentlichen und/oder privaten Rechtsträgern zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben mitgeteilt werden, soweit dies in engem Zusammenhang mit dem eingeleiteten Verwaltungsverfahren erfolgt: lokale, nationale und europäische öffentliche Körperschaften oder öffentliche Einrichtungen, In-House-Gesellschaften oder Hilfskörperschaften der Autonomen Provinz Bozen, Universitäten und Forschungseinrichtungen, spezialisierte öffentliche oder private Vereine und Verbände, Freiberufler, externe Bewerter/innen. Die Daten können auch weiteren Rechtsträgern mitgeteilt werden, die Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Wartung und Verwaltung des informationstechnischen Systems der Landesverwaltung und/oder der institutionellen Website des Landes, auch durch Cloud Computing, erbringen. Der Cloud Provider Microsoft Italien GmbH, welcher Dienstleister der Office365 Suite ist, hat sich aufgrund des bestehenden Vertrags verpflichtet, personenbezogenen Daten nicht außerhalb der Europäischen Union und der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (Norwegen, Island, Lichtenstein) zu übermitteln.

	Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt.

	Dauer: Die Daten werden so lange gespeichert, als sie zur Erfüllung der in den Bereichen Abgaben, Buchhaltung und Verwaltung geltenden rechtlichen Verpflichtungen benötigt werden.

	Automatisierte Entscheidungsfindung: Die Verarbeitung der Daten stützt sich nicht auf eine automatisierte Entscheidungsfindung.

	Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen erhält die betroffene Person auf Antrag jederzeit Zugang zu den sie betreffenden Daten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden. Das entsprechende Antragsformular steht auf der Webseite http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/zusaetzliche-infos.asp. zur Verfügung.

	Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang − diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist – eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen.

	

	(ankreuzen)
	|_|
	Der/Die gesetzliche Vertreter/in hat Einsicht in die Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten genommen





Ort:	     

Datum:	     

Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/in:
|_| (ankreuzen) digital unterzeichnet
|_| (ankreuzen) händisch unterzeichnet: _______________________________________________________________
(Unterschrift)


BEIZULEGEN nur wenn händisch unterzeichnet: Kopie eines gültigen Ausweises des/der gesetzlichen Vertreters/in (Art. 38 des DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, Ersatzerklärungen).
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